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VERWALTUNGSGERICHT XöLN

GERICHTSBESCHEID
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nVerfahre

1. der Frau Barbara stephanow,
2. des Herrn wolfg:ang Stephanow,

beide \,rohnhaf t: Teufelswie§e B,

2 K 1,041,4/oo

den Bürgermeister der
51688 wipper. fürth,

In dem verlral tungs geri chtl ichen

ge gen

Stadt Wipperfürth,
Gz. | 77-63-91-Kr.

Der

X1äger/

ProzessbevoLllllächtigter:: Rechtsanwalt Eckart wittmann,
stannhelmer Straße 1?, 50735 Köln,
Gz.: 01 2000 037 bü1868,

z/1
U fnrU»RtusTat

5168 8 wipperfürth,

Marktplatz 1,

Beklaglen,

lregen Baugenehmigung

hat die 2. Kam,ner.

am 28.05.2001
durch
den Vorsitzenden Richter am verwaltungs gericht A.nann,

den Richter am Verwallungsgeri cht Bendler,

die Richterin ar Verwaltungsgericht Schuster

fiir Recht erkannt:

Beklagte wird untel Aufhebung des Bescheides

26-A1 .2aA0 und des liiderspruchsbescheides des

Anlage 2
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Oberbergischen Kreises vom 08. 11.2000 verpflich-
tet, den Kfäge.n einen positiven Vorbescheld zu
Errichtung eines A.'rbaus an ihr Wohnhaus iin Unfang.

des Bauantrages varn 21./24.A'7.2000 zu erteilen.

Die Kosten des Verfahrens trägl der Beklaqte.
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T a t b e s t a n d:

Die K1äger sind Eigentiimer des Grundstückes Gemarkung K1üppel-
berg, Elur 50/ FIurstücke '745, '748 und 750, Teufefswiese 8,

Wipperfürth- Das Grundstück -Iiegt im Beleich des Bebauurgsplans
Nr. 4 ,,Friedrichsthal" der Stadt Wipperfürth in einen Berelch,
der a1s Art der baulichen Nutzung ,,wochenendhaus gebiet" fest-
setzt. Ergänzerd beschränkt der Bebauungsplan in seinem textli-
chen Teil die crundfläche der Einzelhäuser im Wochenendhaus ge-

biet auf ein Höchstmaß von 80 m2. Außerden setzt der Bebauungs-
plan u. a. die Geschossigkeit nit zrr'ingend eingeschossig berg-
seitig und höchstens zweigeschosslg talseitig fest.

Mit Ä-'rtrag vom 27./24-01 .2000 beantragten die Kläger beim Be-

klagten einen vorbescheid füt: die Erweiterung des bestehenden

wochenendhauses r]m einen eingeschossigen Ffachdachanbau.

Der BekLaqite lehnte den Antrag nit Bescheid vom 26-07.2000 ab,

weil das Gebäude der Kfäger nach den Umbau qegen die textl-iche
Festsetzung des Bebauungsplans verstoße. Das Elweiterungsvorha-
ben rrürde n:rnlich zu einer Grundflache von 111,39 n2 fUhren.

Mit ihren widerspruch xoachten die Klager geltend, auch wenn die
Gemeinde es abgeLehnt habe, die Festsetzung der Art der bauli-
chen Nutzung für das wochenendhaus gebiet zu ändern, könne der
Bebauungsplan hier nicht nehr angewendet }Jerden, weil die tat-
sächliche Bebauung und Nutzung den Festsetzungen des Bebauungs-

planes nicht (mehr) enlspreche. Der Bebauungsplan sei funktions-
los.
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Ye^' 'g seinen vorlaqebericht l:äumte der Bekfagte ein, daß die über-

,eqende Anzahl der Wochenendhäuser seit Iängerem als Dauerwohn_

sitz genutzt werden- Er sei gegen die illegale Nutzung in der

Vergangenheit nicht vorgegangen' Die Anpassung der Bauleltpla-
nung an die tatsächtichen Verhattnisse sei bisher an der Haltungl

der Bezirksregierung Kö1n glescheiterl' Aflerdings sei bisher die

Dauerwohnnut zung noch in keinem Fa11 foimell leqalisiert worden'

Erganzend berichtete der Beklagte der widei:spruchsbehörde auf

deren Anfrage, daß das Gebiet aus 19 Grundstücken bestehe. Bis-
her gebe es drei Fälfe, in denen die festgesetzte Grundfläche
überschritten werde, ein Fafl sel geneh$igt, qegen die belden

anderen werde bisher nicht eingeschrilten.
weiter berichtete der Beklagte der Widerspruchsbehörde, daß er
nunmehr qegen die beiden Eä11e der forr,e11 illegaten Üb'erschrei-

tung der festqtesetzten 6r:undf1äche vorgehen werde-

Der Landrat des Oberberqischen Kreises wies den Widerspruch der

K1äger mit Bescheid vom 08.11.2000 zurück. zur Begründung führte
er aus, der Bebauunqfspfan sel nlcht funktionslos, weil nur bei
z ei von 19 Grundstücken das festgesetzte Höchstmaß der Grund-

f1äche über:schritten werde und der Beklaqte hiergeqen knr.zfti-
stig vorgehen werde. Der 9'Tiderspruchsbescheid wurde am

15. 11.2000 2uqestelf t.

Die Kläger haben am 13.12.2000 Klage erhoben. Er:gänzend traqen
sie vor, dass das fr:aqliche Gebiet kein wochenendhaus gebi et mehr

sei, weil e§ lrie ein nornales wohngebiet genutzt werde. Auch

werde das Höchstmaß dei: Grundflache häufiger ijberschritten, aIs

der Beklagte angebe. Die Funktions-Iosigkeit hln§ichtlich der Art
der Nutzung ergreife den gesamten P1an, zumindest aber die fest-
setzunq hinsichtlich der Grundfläche '

Die KIäger beantragen,

den Beklagten unter Aufhebung des Ablehnungsbe-

scheides vam 26.a'7.2aaa und des widerspruchsbe-

scheides der Landrates des oberbergischen Kreise§



fsu4ä;
-4- s b 6nr§

vom 08.11.2000 zu verpflichten, den auf frteilungN 3 ,
eines Vorbescheides für die Erweiterung des Hau- t" 4

§1 -:
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§ses auf den Grundstück Gemarkung K1üppelberg, §
Flur 50, Ffurstücke '745, '748 und 750, Teufefs!,rie-
se B, vom 21.a] .2AAA positiv zu erteifen-

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuwei sen.

Er räunt ein, dass die Gebäude lm Baugebiet überwiegend (15 von

19) zu Dauerwohnz!./ecken g:enutzt tJerden und dass es drei weitere
Überschrei tungen der festgesetzten Grundfläche gebe.

Hinsichtlich der Art der Nutzunq beabsichtige er definitiv keine

bauordnungsbehördt ichen Maßnatmen. Er .ist aber der Auffassunq,
die Funktionslosigkeit des Bebauungsplanes betreffe nur die Art
der baulichen Nutzung, nrcht aber die Festsetzung bezüglich des

Höchst maßes der Crund fl iiche.

wegen der weiteren Einzelheiten
auf die Verfahrensakten und die
ten Bezug genom!(en.

des Sach- und streitstandes wird
verwaltungsvorgänge des Bekf ag-

EnEscheiduDcIsqründe:

Das Gericht entscheidet genäß § 84 Abs- 1 VwGo ilber die Klage

ohne mündliche verhandlung durch Gerichtsbescheid, da e§ der

Auffassung ist, dass die Sache keine besonderen Schwierigkeiten

tatsächficher und rechtficher Art aufHeist und der sachverhalt
geklärt ist.

Die 2ulässige Klage lst begiündet'
Gegenstand des vetfahrens ist nach dem Antrag der Kläger nicht
mehr die Erweiterung elnes ,,wochenendhauses ", wie sie Gegenstand

des .A,ntrages van 2l.a'/.2a0 war. Diese Anderung des Vorhabens

wird von der Kamer a]s zulässiq anqesehen, vreil Kfäger und Be-
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klagter von Anfang an wußten, dass in wahrheit die Erwelter:ung

. des Hauses der K1äger zun Zwecke der: bestehenden Dauerwohnnut-

zung beabsichtigt r,rar. Außerdem hat der Beklagte mitgeteilt,
dass er bei Unwirksamkeit des Bebauunqspfans dle beantraqte Ge-

nehmigunq erLeilen wIrde.

Die Kläger haben einen Anspruch auf Erteilunq des beantragten

Vorbescheides, denn dem Vorhaben stehen öffentfiche Vorschriften
nicht entgegen (v91. §§ 71, 75 Abs- 1 S. l BauO NW) .

Gegen die unter den Beteiligten alfeine streitiqe textliche
Eestsetzurg des Höchstmaßes der Grundffäche in dem Bebauungsplan

Nr. 4 .,Friedrichsthal" verstößt das Erweiterungsvorhaben der

K]äger nicht. Der Bebauungsplan ist im fragfichen Bereich näm-

lich hinsichtlich der Festsetzung des Maßes der baulichen Nut-
zung in Bezug auf die zahl der Volfgeschosse nichtig. Denn der

Geschoßbegriff der. Bauordnungen der Länder und der BauNvO lst
gebäudebezogen und 1äßt eine Aufteilung ist bergseitig/talseitig
ni cht zu.

vgI. ovc NRW, U- v. 12.A1.198'7 - 'la NE '72/84 -,
U. v. 16.09.1994 - 10 A 1'541/9a --

Von der Nichtigkeit der Festsetzung der Geschossigkeit sind afle
Festsetzungen zu]n Maß der baufichen Nutzung betroffen, denn die

Eestsetzungen zum Maß der Nutzung greifen regelIBäßig so ineinan-

der, daß die anderen nlcht bestehen bleiben können, wenn eine

von ihnen nichtig ist.

Auch der Art der baulichen Nutzung nach ist das Vorhaben afs

Dauerwohnzwecken dienend zu1ässigi. Denn die Eestsetzunq:,,wochen-

endhausgebiet ist" funklionslos qeworden '
Bebauungspläne oder einzelne ihrer Festsetzungen werden dann

funktionslos, wenn

1. die verhä1toisse, auf die sie sich beziehen, in der tatsäch-
lichen Entwicklung einen zustand erreicht haben, der die ver-
wirklichunq der Eeslsetzung auf unabsehbare Zeit ausschließt und
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.Q,,2. die Erkennbarkeit dieser Tatsache einen crad erreicht hat, *.*,o
der e-inem etNa dennoch in die Fortgeltunq der Festsetzunqen ge- 

<o'
setzten Vertrauen die Schutzwürdigkeit nio,'nt.
Es muss sich somit rm nachträgliche tatsächliche Veränderungen
handeln, die der. Pl anverwlrkl lchung objektiv entgegenstehen.

Vg1. OVG NRW/ U. v. 19.12.1996 -'7a D l'1/96.N8 -;
U. v. 72-11.1996 - 10a D 124/92.N8 -.

Die tatsächliche Entwicklung hat in dem fraglichen Gebiet einen
zustand erreicht, der die Verwirklichung der Festsetzung
,,I,io chenendhaus geb 1e t " auf unabsehbare Zeit ausschließt. Dies er-
gibt sich aus dem Zahlenverhäftnis 4 l,tochenendhäus er zu 15 Häu-
ser, die Dauerwohnzwecken d.ienen, und dem erklärten l,ii11en des

Beklagten, gegen die planwidrlge Ärt der Nutzung, die seit etli-
chen Jahren bestehe, nicht vorzugehen. Die pfanwidrige Nutzung
ist - zurnlndest für a.l.Ie .im Gebiet Wohnenden - auch ohne weite*
res erkennbar. Ein Vertrauen in die Fortgeltung der Eestsetzung

,,Wochenendhausgebl et" kann angesichts der tatsächlichen Verhä]t-
nisse nicht nehr bestehen.

Bel der hiernach gebotenen Beurtellung nach S 34 At,s. 1 BauGB

fügt sich das Vorhaben der «Iäger nach Art und Maß der baulichen
Nutzung, in die Eigenart der näheren Umgebung ein- Dies bedarf
keiner weiteren Begründung, denn es gibt hinsichtlich beider
Merkr.afe vorbilder im Gebiet (hinsichtlich des Maßes der Nutzung

z. B. das genebrnigte Vorhaben Teufelswiese 12). Außerdeh ist
dieser Umstand zwischen den Beteiligten unstr:eitig.

Inwieweit die Funktionslosigkeit hinsicht.l,ich der Eestsetzung

der Art der bautichen Nutzung bzlr. die Nichtigkeit hinsichtlich
der Festsetzunqen des Maßes der baulichen Nutzung im hier frag-
lichen Teil des Bebauungsplans andere Fest§etzungen bzw. andere

Teile des Bebauungsplans erfaßt, bl:aucht im vorfiegenden Faff
nicht entschieden zu werden. Denn gegen andere Festsetzunqen des

Bebauungsplans wür:de das Vorhaben der K1äger nicht verstoßen.
Auch nach § 34 Abs. 1 BaUGB würde es sich hinsichtlich der Bau-
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weise und der Grundstücks f1äche, die ijberbaut werden 5o11, ohne

v,,eiteres einfügen. Es spricht indes einiqes dafUr, daß z. B. die

Festsetzungen der Verkehr§ffäche, der Baugrenzen oder der Bau-

weise ats einfacher BebauungspLan nach § 30 Abs. 3 BaUGB wei-ter

Gültigkeit haben und daß nur hinsicht]ich der Art und des Maßes

der baufichen Nutzung ergänzend § 34 Abs. 1 BaUGB anzuwenden

Die I(ostenentscheidung richtet slch nach § 154 Abs. 1 VWGO.

R e ch t sni t t e 1b e 1eh run g

Gegen diesen Gerichtsbescheid können die Beteiliqten innerhalb
eines Monats nach Zustellung bei dern Verwaltungsgericht Köln/

Appellhofplatz, 5066? KöIn die zulassung der Berufung beantra-
gen.

Der Antrag auf zulassDng der Berufung kann nur durch einen

Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule ge-

stellt und beg:rlindet werden; juxistische Personen de§ öffentli-
chen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder An-

gestellte nit Befähigung zum Richterart sowie Diplohjuristen in
höheren Dienst vertreten lasseD.

Der Al]tragt muß den angefochtenen Gerichtsbescheid bezeichnen.

In dem Antrag sind dle Gründe darzulegen, aus denen die Berufung

zuzulassen 1st, Die Berufung lst nur zuzulassen, wenn

1. ernstliche zweifel an der Richtigkeit des Gerichtsbescheids

be stehen,
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche

Schwierigkeiten au fwei s t,
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

4. der Gelichtsbescheid von einer Entscheidung des oberverwal-

tungsgerlchts/ des Bundesvervialtungsgerlcht§, des gemeinsamen

Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundes-
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verfassunqsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht
oder

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender ver-
fahrensnangel ge.Itend genacht wild und vorliegt, auf den die
Entschej.dLrng beruhen kann.

Die Beteiligten können gegen diesen Gerichtsbescheid iDlerhalb
eines Monats nach seiner zustellung auch mundliche verhandlung
beantragen. Der Antrag auf nündliche verhandlunq ist 6chriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeaaten der Geschäftsstelle
bei dem verwaftungsgericht Kö1n, AppeL lhofp),alz, 5066'7 KöLn, zu

stellen. Wird von beiden Rechtsbehelfen (Artrag auf Zulassung

der Berufung und Antrag auf milndliche verhandlung) Gebrauch ge-

macht, so findet nündliche Verhandlung statt.

Dj.e Antragsschrift sollte fünffach eingereicht werden.

Amann Bendl er schuster

Der !{ert des Streitgegenstandes uild auf

66.000,00 DM

festgesetzt.

Beschluss

6rtinde

Mit Rück6icht auf dle Bedeutung der sache für die K]äger lst es

angemessen, den streitwerl auf den festgesetzten Betrag zu be-

stimmen (s 13 Abs. 1 Satz l GKG). Die Karnmer geht hierbei von

dem geschätzten Jahresnutzwert der geplanten Erwelterung auf der

Grund.lage von 11 bis 12 DM/n' nonatlich aus.
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Re cht sni t t e f b e 1e hrung

Bendler

Gegen diesen Beschluß kann schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbearten der Geschäftsstel]e bei dem Verwaltungsge-
richt Köln, Appel1hofp1at2, 50667 Köln, Beschlierde einqetegt
werden.

Die Beschwerde .ist innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Ent-
scheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfah-
ren sich anCerweitig erledigt hatr einzufegen. Ist der Streit-
wert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt
worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustelfung
oder formfoser Mitteilunq des Festsetzungsbesch.lusses eingelegt
werden.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der wert des Beschwerdege-
genstandes einhundert Deutsche Mark übersteigt.

Arnann S chuster


